
Erhöhung der Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen  

 
Die Gemeinde Brannenburg gewährt den Trägern unserer Kindertageseinrichtungen neben den 

gesetzlichen Förderungen nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) 

einen freiwilligen Zuschuss in Höhe des ungedeckten Betriebsaufwandes (Defizit). Die Kommune ist 

auch weiterhin bemüht, genügend bedarfsgerechte Plätze zur Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen 

und diese entsprechend zu fördern. So wurde im Herbst 2023 mit dem Bau einer weiteren Einrichtung 

für Krippen- und Kindergartenkinder in Modulbauweise begonnen, die bereits im Februar 2024 mit einer 

Gruppe ihren Betrieb aufnehmen konnte. 

 

Wie in allen anderen Lebensbereichen, sind leider auch die Betriebskosten für die Träger der 

Kindertageseinrichtungen weiter gestiegen. Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse musste daher 

gemeinsam mit dem Kindergartenverein Degerndorf/Brannenburg e.V. und der Montessori-Kinderhaus 

Inntal gGmbH eine Anpassung der Elternbeiträge beschlossen werden. 

 

Durch den Elternbeitragszuschuss werden Eltern von Kindern ab dem 3. Lebensjahr durch den Freistaat 

Bayern entlastet (s. Eigenanteil). 

Unter bestimmten Voraussetzungen werden auch Eltern von Kindern unter 3 Jahren in einer 

Kindertagesbetreuung mit dem bayrischen Krippengeld unterstützt. Die Auszahlung erfolgt auf Antrag 

durch das Zentrum Bayern Familie und Soziales direkt an den Antragsteller. Erläuterungen dazu finden 

sie unter www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld. 

Eltern mit geringem Einkommen können zudem auch einen Antrag auf Übernahme der Elternbeiträge 

beim Landratsamt stellen.  

 

Die ab September 2024 gültigen Elternbeiträge in allen Brannenburger Kindertageseinrichtungen für 

im Gemeindebereich wohnende Kinder entnehmen Sie bitte der folgenden Aufstellung: 

 

 

Durchschnittliche  
Stunden pro Tag 

Krippe  
 unter 

3J. 

Kindergarten 
ab 3 J. 

Kindergarten 
Eigenanteil 
der Eltern 

Hort ohne 
Ferienbetreuung 

Hort mit 
Ferienbetreuung 

Bis 2 Std. 180,- € — - 95,-€ 110,-€ 
> 2 – 3 Std. 205,-€ — - 110,-€ 125,-€ 
> 3 – 4 Std. 230,-€ — - 125,-€ 140,-€ 
> 4 – 5 Std. 255,-€ 140,-€ 40,-€ 140,-€ 155,-€ 
> 5 - 6 Std. 280,-€ 155,-€ 55,-€ 155,-€ 170,-€ 
> 6 – 7 Std. 305,-€ 170,-€ 70,-€ 170,-€ 185,-€ 
> 7 – 8 Std. 330,-€ 185,-€ 85,-€ 185,-€ 200,-€ 
> 8 – 9 Std. 355,-€ 200,-€ 100,-€ 200,-€ 215,-€ 
> 9 Std. 380,-€ 215,-€ 115,-€ 215,-€ 225,-€ 

 

 

Die durchschnittlichen Stunden pro Tag berechnen sich nach den gesamten Buchungsstunden pro 

Woche geteilt durch 5 (Tage).  

Durch unterschiedliche Öffnungszeiten und Betreuungsformen können in den verschiedenen 

Einrichtungen nicht immer alle Buchungskategorien angeboten werden.  

Die Festlegung von Mindestbuchungszeiten und Erhebung von Spielgeld, Essensgeld o.ä. bleibt 

individuell den jeweiligen Trägern überlassen.  

http://www.zbfs.bayern.de/familie/krippengeld

